
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

1.  Anwendbarkeit: Die AGB’s sind bindender Bestandteil  
der Anzeigendisposition. Es gelten für das Vertragsver-
hältnis die Vorschriften über den Werkvertrag, sofern die-
se Bedingungen keine abweichenden Regeln enthalten.

2.  Anzeigeninhalt: Für den Inhalt eines Inserats ist der 
Auftraggeber allein verantwortlich. Der Auftraggeber hat 
für allfällige Ansprüche, die von Dritten gegenüber dem 
Verlag aus irgendeinem Rechtsgrund (namentlich wegen 
Persönlichkeitsverletzung, unlauteren Wettbewerbs, 
Verletzung von Urheber-, Marken- oder anderen Schutz-
rechten usw.) erhoben werden, samt den damit verbun-
denen Anwalts- und Gerichtskosten einzustehen. Der 
Verlag behält sich vor, Anzeigen wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder technischen Form nach verlagspolitischen 
Grundsätzen abzulehnen und an laufenden Inseraten 
Änderungen zu verlangen oder das Erscheinen zu sis-
tieren. Textanzeigen müssen sich in Spaltenzahl, Schrift 
und Schriftgrad vom redaktionellen Teil unterscheiden. 
Alle Anzeigen können vom Verlag durch die Überschrift 
«Inserat» oder «Publireportage» gekennzeichnet werden.

3.  Ausgabe- und Platzierungswünsche: Für die Aufnahme 
von Inseraten in bestimmten Ausgaben wird keine 
Gewähr geleistet. Platzierungsvorschriften und -wünsche 
werden nach Möglichkeit berücksichtigt, können aber 
nicht garantiert werden. Nicht eingehaltene Platzie-
rungsvorschriften und -wünsche berechtigen nicht zu 
Preisnachlässen. Eine Ausnahme bildet ein allenfalls 
vorgesehener Platzierungszuschlag. Weitere Ansprüche 
sind ausgeschlossen.

4.  Redaktionelle Beiträge: Abmachungen, welche das 
gleichzeitige Erscheinen von Anzeigen mit bestimmten 
redaktionellen Beiträgen betreffen, sind grundsätzlich 
unverbindlich. Deren Nichteinhalten berechtigt weder zur 
kostenlosen Wiederholung von Anzeigen oder redaktio-
nellen Beiträgen noch zu Preisnachlässen.

5.  Technische Mängel: Druckfehler, die weder den Sinn  
noch die Werbewirkung der Anzeige wesentlich 
beeinträchtigen, berechtigen nicht zu einem Preisnach-
lass. Ebensowenig kann für die Abweichungen von 
typografischen Vorschriften oder für fehlende Codezei-
chen in Coupon-Anzeigen Ersatz geleistet werden. Bei 
Anlieferung von nicht konformen Druckunterlagen werden 
die zusätzlichen Aufwendungen zu unseren Selbstkosten 
an den Auftraggeber weiterverrechnet. Bei Mischfarben 
bleibt eine angemessene Toleranz in der Farbnuance 
vorbehalten.

6.  Reklamationen: werden nur innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsstellung angenommen. Bei berechtigten 
Reklamationen werden im Maximum die Kosten der 
Anzeige vergütet. Jede weitere Forderung ist ausge-
schlossen. Anderslautende Bedingungen in Bestellungen 
oder AGB des Auftraggebers sind ungültig.

7.  Zahlungskonditionen: Die Zahlung hat innerhalb 30 
Tagen netto nach Rechnungsstellung zu erfolgen. Es wird 
kein Skonto gewährt. Müssen Rechnungsbeträge auf 
dem Zwangsvollstreckungsweg geltend gemacht werden, 
tritt jede Rabatt- oder Kommissionsvereinbarung ausser 
Kraft.  Keine Kumulation von BK und JUP. Kommissions-
berechtigt sind nur vom Verlag anerkannte Agenturen.

8.  Tarifänderungen: Änderungen dieser Insertionsbedin-
gungen bleiben vorbehalten und treten auch für laufende 
Aufträge sofort in Kraft.

9.  Rücktrittsrecht: Falls ein Rücktrittsrecht nicht ausdrück-
lich vereinbart wurde, hat ein Rücktritt spätestens bis 
zum in den Mediadaten aufgeführten Anzeigenschluss 
schriftlich zu erfolgen. Bei später eintreffenden Annul-
lationen werden folgende Kosten in Rechnung gestellt: 
bis zum dritten Tag nach Anzeigenschluss 20 % des 
Rechnungsbetrages, bis zum 7. Tag nach Anzeigen-
schluss 50 % des Rechnungsbetrages, ab dem 8. Tag 
nach Anzeigenschluss: 100 % des Rechnungsbetrages.

10.  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen  
endet einen Monat nach Erscheinen der letzten Anzeige, 
sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung 
getroffen wurde. Druckunterlagen werden nicht zurück-
gesandt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 
Lenzburg (Schweiz).  
Es gilt Schweizer Recht.
Die AGBs treten ab 1.4.2018 in Kraft.


